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Keine Geschäftsveräußerung bei
Betriebsfortführung durch einen
Pächter

Die für die Geschäftsveräußerung im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 1 UStG
notwendige Absicht zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit muss
bei einer mehrfachen Übertragung nicht beim Zwischenerwerber,
sondern beim Letzterwerber vorliegen. Nutzt der Erwerber das
übertragene Vermögen nicht wie zuvor der Veräußerer für eine eigene
unternehmerische Tätigkeit, sondern verpachtet er dieses, kann für die
bei einer Geschäftsveräußerung notwendige Fortführung der
Unternehmenstätigkeit nicht auf den Pächter abgestellt werden. Dies
hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253749/
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Sachverhalt

Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, betrieb eine Fischverarbeitung, eine Fischzucht, einen Hofladen und

eine Gaststätte. Mit Vertrag aus November 2016 veräußerte sie Teile ihres Unternehmensvermögens

(Grundstücke mit hierauf befindlichen Gaststätten-, Laden- und Wohngebäuden, Betonbecken sowie

bewegliche Einrichtungen) an A und B zu gleichen Teilen. Zudem trat sie Rechte und Ansprüche aus einer

wasserrechtlichen Erlaubnis für den Betrieb der Fischzuchtanlage, aus mit Grundstücksnachbarn

bestehenden Vereinbarungen sowie aus Grunddienstbarkeiten betreffend die Wasserentnahme zur

Versorgung der Fischzuchtanlage an A und B ab. Zwischen der Klägerin und den Erwerbern bestand

Einigkeit, dass die Klägerin weiterhin mit Fisch beliefert werde, was auch nach Übergang des Besitzes zum

01.01.2017 zunächst geschah.

Mit einem im Mai 2017 abgeschlossenen Vertrag verpachteten A und B ??nach Vereinbarung der

Vertragsparteien "rückwirkend" zum 01.01.2017?? die gesamte Fischzuchtanlage einschließlich der

Gebäude und Fischzuchtbecken sowie die Rechte aus der wasserrechtlichen Erlaubnis an eine am

31.01.2017 gegründete und am 21.02.2017 in das Handelsregister eingetragene GmbH, deren

Gesellschafter ??neben weiteren Personen?? A und B waren.

Das Finanzamt ging von einer steuerbaren Lieferung der übertragenen Gegenstände aus. Eine

Geschäftsveräußerung im Ganzen liege nicht vor, weil die Erwerber das Unternehmen nicht fortgeführt

hätten. Daher sei die Lieferung der Grundstücke steuerfrei, während die weiteren Lieferungen hinsichtlich

der beweglichen Einrichtungen sowie der Teichanlagen steuerpflichtig seien.

Die Klage vor dem Finanzgericht München hatte Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und zur

anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen.

Das FG hat zutreffend angenommen, dass die für die Geschäftsveräußerung im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz

1 UStG notwendige Absicht zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit bei einer mehrfachen Übertragung

nicht beim Zwischenerwerber, sondern beim Letzterwerber vorliegen muss.

Das FG hat jedoch zu Unrecht angenommen, dass, wenn der Erwerber das übertragene Vermögen nicht

wie zuvor der Veräußerer für eine eigene unternehmerische Tätigkeit nutzt, sondern dieses verpachtet, für

die bei einer Geschäftsveräußerung notwendige Fortführung der Unternehmenstätigkeit nicht auf den

Pächter abgestellt werden kann.

Das FG hat zu Unrecht die Fortführungsabsicht mit der Begründung bejaht, dass die GmbH als Dritte mit

den Gegenständen, die sie von A und B zur Nutzung überlassen bekommen hatte, das Unternehmen der

Klägerin habe fortführen wollen. Die Vorentscheidung ist deshalb aufzuheben.

Für die Anwendung der Art.19 und 29 MwStSystRL stets eine Fortführung durch einen
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Übertragungsempfänger und damit durch eine Person erforderlich, die in der Lage ist, die betreffende

Geschäftstätigkeit abzuwickeln, weil sie infolge der Übertragung über einen großen Teil der zur Ausübung

dieser Tätigkeit erforderlichen Gegenstände verfügen kann (vgl. EuGH-Urteil Mailat vom 19.12.2018-

C-17/18, EU:C:2018:1038, Rz27 und 30).

Die Absicht zur Fortführung muss jedenfalls bei dem Begünstigten der Übertragung als "Letzterwerber"

bestehen (BFH-Urteil vom 25.09.2024- XIR19/22, BFHE 286, 241, Rz79, 81 und 83).

Eine Absicht zur Fortführung durch einen Dritten, der nicht Begünstigter der Übertragung ist, ist nicht

hinreichend. Hieraus folgt auch, dass sich die fehlende Steuerbarkeit als unmittelbare Rechtsfolge des §1

Abs.1a Satz1 UStG nicht auf Umsätze im Verhältnis zu Dritten erstreckt (BFH-Urteil vom 29.08.2024-

VR41/21, BFHE 286, 219, BStBl II 2025, 642, Rz16).

Damit scheidet eine Fortführung der auf die übertragenen Gegenstände entfallenden, im Einzelnen aber

vom FG nicht festgestellten Tätigkeiten der Klägerin (wohl Fischzucht und -verarbeitung sowie Betrieb eines

Hofladens und einer Gaststätte) in Form der Verpachtung dieser Gegenstände durch A und B an die GmbH

aus.

Die Sache ist nicht spruchreif. Der Senat kann anhand der von dem FG getroffenen Feststellungen nicht

beurteilen, ob die Klägerin mit der Lieferung der Gegenstände aus anderen Gründen Umsätze im Rahmen

einer Geschäftsveräußerung im Sinne des §1 Abs.1a UStG erbrachte.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 13. November 2025 (V R 3/23), veröffentlicht am 19. März 2026.

Schlagwörter

Geschäftsveräußerung im Ganzen, Umsatzsteuerrecht

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 3 von 3

 Keine Geschäftsveräußerung bei Betriebsfortführung durch einen Pächter
Article No.: 253749

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610052/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/keyword/Gesch%C3%A4ftsver%C3%A4u%C3%9Ferung+im+Ganzen/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/keyword/Umsatzsteuerrecht/
http://www.tcpdf.org

